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01 

Einführung und
Voraussetzungen des 
Sportförderungsprogamms
der Stadt Heidelberg



I. Sportförderung - Einführung

Das Sportförderungsprogramm der Stadt Heidelberg unterstützt alle Vereine in 
Heidelberg - die Mitglied beim Badischen Sportbund Nord sind - und die 
Vereinsvoraussetzungen erfüllen. So sollen die bestmöglichen Rahmenbedingungen 
für den Sport in Heidelberg geschaffen werden.

Sportförderungsprogramm

01 Einführung

https://www.heidelberg.de/site/Heidelberg_ROOT/get/documents_E-285574658/heidelberg/Objektdatenbank/52/PDF/52_pdf_sportfoerderprogramm_2021_2022.pdf


Ausnahmen
- Vereine, die ausschließlich Sport für Ältere (ab 60 Jahren) oder Behindertensport anbieten → Diese Vereinen werden im 

folgenden Dokument als “60+B Vereine" bezeichnet.
- Vereine, bei denen der Anteil von Mitgliedern unter 18 Jahren geringer als 20% beträgt, werden in diesem Dokument als “18+

Vereine" bezeichnet.

Einspartenvereine mind. 
75€ (ab 2027: 90€)

Mehrspartenvereine 
mind. 90€ (ab 2027: 

120€)

Sitz in 
Heidelberg

Mitglied im 
Sportkreis 
Heidelberg

„Heidelberg“ 
oder Stadtteil 

im Namen

angemessene 
Mitgliedsbeiträge

mind. 3 Jahre 
Mitglied beim 

BSB

Mind. 50 
Mitglieder

II. Sportförderung - Vereinsvoraussetzungen

01 Voraussetzungen



02 
Investitionszuschüsse



I. Neubaumaßnahmen

Neubaumaßnahmen

Neubau oder Erweiterung 
der Sportanlagen (inkl. 

Umkleide- & Sanitärräume, 
Saunakabine)

Bsp.: Neubau 
Kunstrasenplatz; Neubau 

Geräteschuppen 

anfallende Erschließungs-
und Anliegerbeiträge

Bsp.: Kosten für Strom-/ 
Wasseranschluss oder für 

die Errichtung von 
Parkflächen, Wegen, etc.

Jugendraum / Schulungs-
und Versammlungsraum

Es wird EIN Jugendraum 
oder EIN Schulungs-/ 
Versammlungsraum 

gefördert

02 Investitionszuschüsse



Voraussetzungen an 
den Verein

oDie allgemeinen 
Voraussetzungen 
des 
Sportförderungs-
programms an den 
Verein müssen 
erfüllt sein

Vor der 
Antragsstellung

oMaßnahme muss 
vorher in die 
entsprechende 
Investitionsliste 
aufgenommen werden 
(Liste 1: 
Neubaumaßnahmen)
Frist: 30.06. vor Beginn 
des nächsten 
Sportförderprogramms

-> Einreichung beim 
Sportkreis Heidelberg

Antragsstellung

oMaßnahme muss VOR
Beginn & vor 
Ausführung schriftlich 
bei der Stadt 
Heidelberg beantragt 
werden

oMaßnahme muss 
mindestens 2.500 €

oOptional: 
Kostenberechnung, 
Finanzierungsplan, 
Baupläne und 
Bauzeitenplan mit 
einreichen

Bewilligung

o Schriftlicher 
Bescheid vom Amt 
für Sport und 
Gesundheits-
förderung

Zuschuss

o Zuschusshöhe: 30%
oAuszahlung nach 

Bauabschluss

Ausnahmen:
o18+ Vereine: 20%
oBei Anlagen die 

sowohl sportlicher 
Nutzung als auch 
Nutzung von 
wirtschaftlichen 
Betrieben verringert 
sich der 
zuwendungsfähige 
Aufwand um 30%

I. Neubaumaßnahmen - Ablauf

02 Investitionszuschüsse

Information über 
die nächsten Listen kommt 
über den Newsletter vom 
Sportkreis Heidelberg 
-> Bitte eintragen!

zum Antrag

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/administrationCenter/Form-Solutions/08221000-01/consent?redirectId=2211be5b-7672-4167-aa4c-e09367c28341&releaseCacheId=6faf9d8f-46d0-43b8-99b2-b4f93471c203


Grenzen:
o Zuwendungen dürfen insgesamt pro Verein innerhalb der Laufzeit des 

Sportförderungsprogramms (bis Ende 2024) nicht höher als 65.000 € sein
o Bei Mehrspartenvereinen nicht höher als 100.000 €

Ausnahme: 
o Neubau Tennisübungswand Zuschuss 30% aber höchstens 3.000 €

Nicht gefördert werden:
o Neubau von Golfanlagen
o Neu- oder Umbau von Stallungen für nicht vereinseigene Pferde
o Errichtung von Zaunanlagen, bei denen kein Zusammenhang mit der Sportausübung besteht

I. Neubaumaßnahmen

02 Investitionszuschüsse



Der fiktive Verein Heidelberger Fußball Club (HFC) benötigt einen neuen Geräteschuppen. Die 
Kosten belaufen sich auf circa 45.000€.
Der HFC hat 250 Mitglieder, davon sind 120 Mitglieder unter 18 Jahren, 100 Mitglieder zwischen 
18 und 60 Jahren und 30 Mitglieder über 60 Jahren. Er ist Mitglied beim Sportkreis Heidelberg 
und schon seit 2007 beim BSB. Die Mitgliedsbeiträge des Einspartenvereins liegen bei 40€ pro 
Jahr für Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre, bei 80€ pro Jahr für Erwachsene (Ü18 Jahren) und bei 
50€ pro Jahr für Senioren (Ü60 Jahren).
Das bedeutet der HFC erfüllt die allgemeinen Voraussetzungen für das 
Sportförderungsprogramms der Stadt Heidelberg und kann damit den Neubau eines neuen 
Geräteschuppens beantragen.

1. Schritt: Investition beim Sportkreis Heidelberg anmelden, um die Neubaumaßnahme auf die 
Investitionsliste 1 (Neubaumaßnahmen) schreiben zu lassen: Frist: 30.06. vor Beginn des 
nächsten Sportförderprogramms. 

2. Schritt: Antrag bei der Stadt Heidelberg ausfüllen und wenn möglich Kostenberechnung, 
Finanzierungsplan, Baupläne und Bauzeitenplan beilegen.

3. Schritt: Nach schriftlicher Freigabe durch das Amt für Sport und Gesundheitsförderung kann 
die Baumaßnahme starten.

4. Schritt: Auszahlung: Zuschusshöhe von 30% bei einer Neubaumaßnahme (wenn der Anteil 
der Mitglieder unter 18 Jahren bei über 20% der Gesamtmitglieder beträgt).
-> Bei 30% beträgt die Gesamtförderung 13.500€.

I. Neubaumaßnahmen - Beispiel

02 Investitionszuschüsse

WICHTIG: Die 
eingereichten Kosten in die 
Liste ist der 
höchstmögliche Betrag, der 
gefördert werden kann, 
(auch wenn die Kosten 
unplanmäßig ansteigen).



Instandsetzungen

Erneuerungen an 
bestehender 

Sportanlage  -> neuster 
technischer/fachlicher 

Stand

Bsp.: Instandsetzung der 
Kegelbahn

Sanierungen 

notwendige 
Wiederherstellungen 

der Sportanlage

Bsp.: Sanierung des 
Bodenbelags in der 

Sporthalle; Sanierung des 
Dachs des Vereinsheims

Renovierungen von 
Jugendräumen 

(Sportjugend Heidelberg)

Renovierungsmaterialien 
& 

Handwerkerrechnungen

II. Instandsetzungen

02 Investitionszuschüsse

Zum Antrag der 
Sportjugend 
Heidelberg

https://www.sportkreis-heidelberg.de/sportjugend/zuschuesse-jugendbereich/stadtgebiet-hd-stadtjugendring-heidelberg-sjr/
https://www.sportkreis-heidelberg.de/sportjugend/zuschuesse-jugendbereich/stadtgebiet-hd-stadtjugendring-heidelberg-sjr/
https://www.sportkreis-heidelberg.de/sportjugend/zuschuesse-jugendbereich/stadtgebiet-hd-stadtjugendring-heidelberg-sjr/


1. NeubaumaßnahmenVoraussetzungen 
an den Verein

oDie allgemeinen 
Voraussetzungen 
des 
Sportförderungs-
programms an 
den Verein 
müssen erfüllt 
sein

Vor der 
Antragsstellung

oMaßnahme muss vorher 
in die entsprechende 
Investitionsliste 
aufgenommen werden 
(Liste 2: 
Instandsetzungen & 
Sanierungen 
bestehender 
Sportanlagen)
Frist: 30.06. vor Beginn 
des nächsten 
Sportförderprogramms

-> Einreichung beim 
Sportkreis Heidelberg

Antragsstellung

oMaßnahme muss VOR
Beginn & vor Ausführung 
schriftlich bei der Stadt 
Heidelberg beantragt 
werden

oMaßnahme muss 
mindestens 2.500 € an 
zuwendungsfähigen 
Aufwendungen betragen

oOptional: 
Kostenberechnung, 
Finanzierungsplan, 
Baupläne und 
Bauzeitenplan mit 
einreichen

Bewilligung

o Schriftlicher 
Bescheid vom 
Amt für Sport und 
Gesundheits-
förderung

Zuschuss

o Zuschusshöhe: 30%
oAuszahlung nach 

Beendigung der Maßnahme

Ausnahmen:
o18+ Vereine: 20%
oBei Anlagen die sowohl 

sportlicher Nutzung als auch 
Nutzung von 
wirtschaftlichen Betrieben 
verringert sich der 
zuwendungsfähige Aufwand 
um 30%

II. Instandsetzungen

02 Investitionszuschüsse

Information über 
die nächsten Listen kommt 
über den Newsletter vom 
Sportkreis Heidelberg 
-> Bitte eintragen!

zum Antrag

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?sid=zjrCMzgGD4j4568j58Zgv3HQpVfJQnx8&v=v.pdf


Grenzen:
o Zuwendungen dürfen insgesamt pro Verein innerhalb der Laufzeit des 

Sportförderungsprogramms (bis Ende 2024) nicht höher als 65.000 € sein
o Bei Mehrspartenvereinen nicht höher als 100.000 €

Nicht gefördert werden:
o Instandhaltungsarbeiten und Schönheitsreparaturen (Anstrich/ Tapezieren von Wänden, 

Decken, Heizkörpern etc.)
o Maßnahmen an Tür- und Fensterbeschlägen, Glasscheiben, Rollladen, Fußbodenbeläge, 

Wandplatten, Wasser-und Gasarmaturen, Beleuchtungskörper, Lichtschalter, Steckdosen, 
Sicherungen, Glühbirnen und Leuchtröhren oder Antennenanlagen

II. Instandsetzungen

02 Investitionszuschüsse



Der HFC muss den Boden der Sporthalle neu machen lassen. Die Kosten belaufen sich auf circa 
30.000€.
Der HFC erfüllt die allgemeinen Voraussetzungen für das Sportförderungsprogramm der Stadt 
Heidelberg und kann damit die Sanierung des Sporthallenbodens beantragen.

1. Schritt: Investition beim Sportkreis Heidelberg anmelden, um die Sanierung auf 
die Investitionsliste 2 (Instandsetzungen & Sanierungen bestehender Sportanlagen) 
schreiben zu lassen. Frist: 30.06. vor Beginn des nächsten Sportförderprogramms.

2. Schritt: Antrag bei der Stadt Heidelberg ausfüllen und wenn möglich Kostenberechnung, 
Finanzierungsplan, Baupläne und Bauzeitenplan beilegen.

3. Schritt: Nach schriftlicher Freigabe durch das Amt für Sport und Gesundheitsförderung kann 
die Sanierungsmaßnahme starten.

4. Schritt: Auszahlung: Zuschusshöhe von 30% bei einer Sanierungsmaßnahme (wenn der 
Anteil der Mitglieder unter 18 Jahren bei über 20% der Gesamtmitglieder beträgt).  
-> Bei 30% beträgt die Gesamtförderung 9.000€.

II. Instandsetzungen - Beispiel

02 Investitionszuschüsse

WICHTIG: Die 
eingereichten Kosten in 
die Liste ist der 
höchstmögliche Betrag, 
der gefördert werden 
kann, (auch wenn die Kosten 
unplanmäßig ansteigen).



Neubeschaffung

Anschaffungen von 
Sportplatzpflegeräten & 
größeren Sportgeräten 
(inkl. Matten & (Boot-) 

Transportwagen)

Bsp.: Kauf 
Turnsprungbrett, Kauf 

Jugendboot, Kauf 
Auswechselbänke

Anschaffung von Speichern 
für Solaranlagen

Neukauf von LED für 
Flutlichtanlagen

III. Neubeschaffung

02 Investitionszuschüsse



Voraussetzungen 
an den Verein

oDie allgemeinen 
Voraussetzungen 
des 
Sportförderungs-
programms an 
den Verein 
müssen erfüllt 
sein

Vor der 
Antragsstellung

oMaßnahme muss 
vorher in die 
entsprechende 
Investitionsliste 
aufgenommen werden 
(Liste 3: 
Neubeschaffungen)
Frist: 30.06. vor Beginn 
des nächsten 
Sportförderprogramms

-> Einreichung beim 
Sportkreis Heidelberg

Antragsstellung

oMaßnahme muss VOR
Beginn & vor 
Ausführung schriftlich 
bei der Stadt 
Heidelberg beantragt 
werden

oKostenberechnung 
& Finanzierungsplan

o Sportplatzpflegeräte 
Neupreis mind. 5.000€

o Größere Sportgeräte mind. 
1.000€

o Gebrauchte Geräte 
Neupreis mind. 2.500€ & 
Anschaffungskosten mind. 
1.000€

o (Boots-) Transportwagen 
mind. 5.000€

Bewilligung

o Schriftlicher 
Bescheid vom Amt 
für Sport und 
Gesundheits-
förderung

Zuschuss

o Zuschusshöhe: 30%
o Zuschusshöhe Umrüstung 

Flutlichtanlage auf LED   
50% (IMMER)

oAuszahlung nach 
Beschaffung

Ausnahmen:
o18+ Vereine: 20%
oBei Anlagen die sowohl 

sportlicher Nutzung als auch 
Nutzung von 
wirtschaftlichen Betrieben 
verringert sich der 
zuwendungsfähige Aufwand 
um 30%

02 Investitionszuschüsse

III. Neubeschaffung

Information über 
die nächsten Listen kommt 
über den Newsletter vom 
Sportkreis Heidelberg 
-> Bitte eintragen!

zum Antrag

NEU!

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?sid=zjrCMzgGD4j4568j58Zgv3HQpVfJQnx8&v=v.pdf


Grenzen:
o Zuwendungen dürfen insgesamt pro Verein innerhalb der Laufzeit des 

Sportförderungsprogramms (bis Ende 2024) nicht höher als 65.000 € sein
o Bei Mehrspartenvereinen insgesamt nicht höher als 100.000 €
o Zuwendungen für Neubeschaffung von beweglichen Gütern dürfen insgesamt innerhalb der 

Laufzeit des Sportförderungsprogramms nicht höher als 15.000€ sein
o Anschaffung von Booten/Sportflugzeugen & Schulpferden bis 10.000€ werden mit 30% 

gefördert, darüber hinaus mit 10%
o Anschaffung von Auswechselkabinen (frei von Werbung) 30% Förderung; maximal 1.000€ pro 

Kabine

Nicht gefördert werden:
o Neubeschaffung kleiner Sportgeräte & Einzelsportausrüstungen ( - siehe 03/ IX. 

Sportkleingeräte für Jugend und Ältere)

III. Neubeschaffung

02 Investitionszuschüsse



Der HFC benötigt zwei neue Großfeldfußballtore. Die Kosten dieser Neubeschaffung belaufen 
sich auf 3.000€.
Der HFC erfüllt die allgemeinen Voraussetzungen für das Sportförderungsprogramm der 
Stadt Heidelberg. Die Fußballtore gehören zu der Kategorie größere Sportgeräte. Der Neupreis 
dieser muss bei mind. 1.000€ / Stück liegen.
Alle Kriterien sind erfüllt, damit kann der HFC die Neubeschaffung der Fußballtore beantragen.

1. Schritt: Investition beim Sportkreis Heidelberg anmelden, um die Anschaffung 
auf die Investitionsliste 3 (Neubeschaffungen) schreiben zu lassen. Frist: 30.06. vor Beginn 
des nächsten Sportförderprogramms.

2. Schritt: Antrag bei der Stadt Heidelberg ausfüllen und Kostenberechnung & 
Finanzierungsplan beilegen.

3. Schritt: Nach schriftlicher Freigabe durch das Amt für Sport und Gesundheitsförderung kann 
die Anschaffung erfolgen.

4. Schritt: Auszahlung: Zuschusshöhe von 30% bei einer Neubeschaffung (wenn der 
Anteil der Mitglieder unter 18 Jahren bei über 20% der Gesamtmitglieder beträgt).
-> Bei 30% beträgt die Gesamtförderung 900€.

III. Neubeschaffung - Beispiel

02 Investitionszuschüsse

WICHTIG: Die 
eingereichten Kosten in 
die Liste ist der 
höchstmögliche Betrag, 
der gefördert werden 
kann (auch wenn die Kosten 
unplanmäßig ansteigen).



Eigenleistung

bis zu 12€/h

Beantragung in der 
Kostenangabe einer 

Neubaumaßnahme oder 
Instandsetzung/Sanierung

IV. Eigenleistung

02 Investitionszuschüsse



ACHTUNG: Die Eigenleistungen müssen nicht gesondert beantragt werden, sondern mit dem 
Antrag der entsprechenden Maßnahme, die der Verein durchführen möchte. (Aufführung unter 
Kosten)

Grenzen
o Siehe I. Neubaumaßnahmen und II. Sanierung und Instandsetzung
o Summe der Eigenleistung darf max. 50% der zuwendungsfähigen Aufwendungen betragen

Nicht gefördert werden:
o Siehe I. und Neubaumaßnahmen und II. Sanierung und Instandsetzung

zum Antrag

III. Eigenleistung

02 Investitionszuschüsse

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?sid=zjrCMzgGD4j4568j58Zgv3HQpVfJQnx8&v=v.pdf


Zwei Trainer des HFC bauen selbständig eine Torwand für die Trainingseinheiten der Jugend.
Das benötigte Material für die Neubaumaßnahme kostet 4.000€. Die Trainer planen für den 
Neubau jeweils 8 Stunden Eigenleistung.
Der HFC erfüllt die allgemeinen Voraussetzungen für das Sportförderungsprogramms 
der Stadt Heidelberg und kann damit den Neubau der Torwand beantragen.

1. Schritt: Investition beim Sportkreis Heidelberg anmelden, um den 
Neubau auf die Investitionsliste 1 (Neubaumaßnahmen) schreiben zu lassen. Frist: 30.06. 
vor Beginn des nächsten Sportförderprogramms.

2. Schritt: Antrag bei der Stadt Heidelberg ausfüllen für den Neubau der Torwand (inkl. 
Einberechnung der Eigenleistung: 12€/Stunde)

3. Schritt: Optional Kostenberechnung, Finanzierungsplan, Baupläne und 
Bauzeitenplan beilegen.

4. Das bedeutet der HFC reicht an zu erwartende Kosten ein: 4.000€ (Material) + 8 Stunden x 
12€ (Trainer 1) + 8 Stunden x 12 € (Trainer 2) = 4.192€.

5. Schritt: Nach schriftlicher Freigabe durch das Amt für Sport und Gesundheitsförderung folgt 
der Start der Neubaumaßnahme.

6. Schritt: Auszahlung: Zuschusshöhe von 30% bei einer Neubaumaßnahmen (wenn 
der Anteil der Mitglieder unter 18 Jahren bei über 20% der Gesamtmitglieder beträgt)
-> Zuschusshöhe: 1.257,60€

III. Eigenleistung - Beispiel

02 Investitionszuschüsse

WICHTIG: Die 
eingereichten Kosten in 
die Liste ist der 
höchstmögliche Betrag, 
der gefördert werden 
kann (auch wenn die Kosten 
unplanmäßig ansteigen).



V. Spezifische Bedürfnisse der Vereine

Bei Vereinen, die ausschließlich Sport für Ältere 
oder Behindertensport betreiben

(Bsp. Rollstühle, Elektrorollstühle oder 
Behindertenrampe / Schwimmpritsche zu 

Steganlage)

Spezielle Sportausrüstung
(Bsp. Wettkampfbarren, absenkbare 

Basketballkörbe)

02 Investitionszuschüsse



V. Spezifische Bedürfnisse der Vereine – Beispiel

Der Heidelberger Judo Club (HJC) benötigt neue Judomatten 
für ihr Jugend. „Normale“ Sportmatten sind nicht für das 
Judotraining geeignet. Aus diesem Grund beantragt er den 
Kauf von gebrauchten Judomatten in Höhe von 1.400€.

1. Schritt: Investition beim Sportkreis Heidelberg 
anmelden, um die Anschaffung auf die Investitionsliste 3 
(Neubeschaffungen) schreiben zu lassen. Frist: 30.06. vor 
Beginn des nächsten Sportförderprogramms.

2. Schritt: Antrag bei der Stadt Heidelberg ausfüllen 
und Kostenberechnung & Finanzierungsplan beilegen.

3. Schritt: Nach schriftlicher Freigabe kann die Anschaffung 
erfolgen.

4. Schritt: Auszahlung: Zuschusshöhe von 30% bei einer 
Neubeschaffung spezifischer Bedürfnisse.
-> Bei 30% beträgt die Gesamtförderung 420€.

zum Antrag

02 Investitionszuschüsse

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?sid=zjrCMzgGD4j4568j58Zgv3HQpVfJQnx8&v=v.pdf


03 
Förderung im laufenden 
Betrieb



03 Laufender Betrieb

I. Einsatz von lizensierten Übungsleitern, Vereinsmanagern & 
Sportstudenten

Einsatz lizensierte 
Übungsleiter

Gültige Lizenz
Einreichung der Auszahlungsinformation bei 

Antragsstellung 

2,50€ / h Zuschuss
Maximal 200h / Jahr
Maximal 500€ / Jahr

Einsatz lizensierte 
Vereinsmanager

Gültige Lizenz
Einreichung der Auszahlungsinformation bei 

Antragsstellung

Pro 500 Vereinsmitglieder ein 
Vereinsmanager -> 500 €

Einsatz Sportphilologe

Gültiger Studiennachweis mit Hauptfach 
Sport

Abrechnung dem Antrag beizufügen

2,50€ / h Zuschuss
Maximal 200h / Jahr
Maximal 500€/ Jahr

zum Antrag Übungsleiter zum Antrag Vereinsmanager Antrag zum Sportstudenten

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/metaform/Form-Solutions/?32&releaseUserId=08221000-01-1509&releaseID=6017e7837cce444735ed1333&releaseOrganizationID=08221000-01&assistant=KFAS_HD_52_01_Antrag_Foerderung&translation=false&storable=true&consentComplete=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6017e7837cce444735ed1333%253FconsentComplete%253Dtrue&oID=08221000-01&kdnr=08221000-01
https://formulare.virtuelles-rathaus.de/metaform/Form-Solutions/?35&releaseUserId=08221000-01-1509&releaseID=6017e7837cce444735ed1333&releaseOrganizationID=08221000-01&assistant=KFAS_HD_52_01_Antrag_Foerderung&translation=false&storable=true&consentComplete=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6017e7837cce444735ed1333%253FconsentComplete%253Dtrue&oID=08221000-01&kdnr=08221000-01
https://formulare.virtuelles-rathaus.de/metaform/Form-Solutions/?38&releaseUserId=08221000-01-1509&releaseID=6017e7837cce444735ed1333&releaseOrganizationID=08221000-01&assistant=KFAS_HD_52_01_Antrag_Foerderung&translation=false&storable=true&consentComplete=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6017e7837cce444735ed1333%253FconsentComplete%253Dtrue&oID=08221000-01&kdnr=08221000-01
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I. Einsatz von lizensierten Übungsleitern, Vereinsmanager & 
Sportstudenten – einzureichendes Dokument
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I. Einsatz von lizensierten Übungsleitern, Vereinsmanager & 
Sportstudenten - Beispiel

Der Heidelberger Fußballclub (HFC) hat in seinem Verein von 250 Mitgliedern 6 lizensierte Übungsleiter im Einsatz.

Nach Erhalt der Auszahlungsinformation des Badischen Sportbund Nord e.V. reicht der HFC den Antrag für den Einsatz eines Übungsleiters inkl. der 
Auszahlungsinformation bei der Stadt Heidelberg ein.

Die Stundenanzahl für das Jahre 2022 der Übungsleiter verteilen sich wie folgt:
ÜL 1: 58 Stunden
ÜL 2: 112 Stunden
ÜL 3: 88 Stunden
ÜL 4: 150 Stunden
ÜL 5: 210 Stunden
ÜL 6: 60 Stunden

Die Zuschusshöhe für einen lizensierten Übungsleiter liegt bei 2,50€ / Stunde

ÜL 1: 58h x 2,50€ = 145€
ÜL 2: 112h x 2,50€ = 280€
ÜL 3: 88h x 2,50€ = 220€
ÜL 4: 150h x 2,50€ = 375€
ÜL 5 : 210h x 2,50€ = 525€ -> 200h pro Jahr oder 500€ pro Jahr sind die Obergrenze, aus diesem Grund werden hier nur 500€ bezuschusst.
ÜL 6: 60h x 2,50€ = 150€

Der HFC erhält somit einen Zuschuss von der Stadt Heidelberg von 1.670€ für den Einsatz der Übungsleiter
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II. Ausbildung & Qualifikation

• Förderung nach Abschluss des Lehrgangs
• Zuschusshöhe bei Ersterlangung 225€

Staatlich anerkannter 
Übungsleiter

• Förderung nach Abschluss des Lehrgangs
• Zuschusshöhe bei Ersterlangung 225€

Lizensierter 
Vereinsmanager

• Förderung nach Abschluss des Lehrgangs
• Zuschusshöhe bei Ersterlangung 225€

Jugendleiter

• Förderung nach Abschluss des Lehrgangs
• Zuschusshöhe bei Ersterlangung 80€

Sportassistenten

• Förderung nach Abschluss des Lehrgangs
• Zuschusshöhe bei Ersterlangung 80€

Erwerb der 
Jugendleiterkarte "Juleica“

zum Antrag

NEU!

NEU!

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/metaform/Form-Solutions/?5&releaseUserId=08221000-01-1509&releaseID=6017e7837cce444735ed1333&releaseOrganizationID=08221000-01&assistant=KFAS_HD_52_01_Antrag_Foerderung&translation=false&storable=true&consentComplete=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6017e7837cce444735ed1333%253FconsentComplete%253Dtrue&oID=08221000-01&kdnr=08221000-01
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II. Ausbildung & Qualifikation - Beispiel

Die C-Junioren des Heidelberger Fußballclubs (HFC) sind in die Verbandsliga 
aufgestiegen.

Bisher hat der Trainer die Jugend ohne Qualifikation des badischen 
Fußballverbandes oder des BSB trainiert. Ab der Verbandsliga schreibt der bfv
jedoch eine Trainer Lizenz vor.

Der Trainer der C-Jugend und der Trainer der A-Jugend möchten jetzt eine Trainer 
C-Lizenz machen, melden sich an und erhalten nach Abschluss erfolgreich ihr 
Zertifikat.

Diese Zertifikate sowie der entsprechende Antrag reicht der HFC jetzt bei der Stadt 
Heidelberg ein.

Durch den erstmaligen Erhalt der C-Lizenzen erhält der Verein somit eine 
Zuschusshöhe von 2 x 225€, also insgesamt 450€ Zuschuss für die Ausbildungen 
der zwei C-Trainer.
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III. Fahrtkostenzuschuss

Voraussetzungen

Innerhalb von 3 
Monaten nach 

Durchführung des 
Wettkampfes 
einzureichen

Mit einzureichen: 
Wettkampfnachweis
(Bsp. Ergebnisliste); 

Rechnung 
(Bahn/Bus/Mietwagen)

Fahrtkostenzuschuss

Entstehende Fahrtkosten 
zu nationalen 

Verbandswettkämpfen, 
Teilnahme an Europa-/ 
Weltmeisterschaften

Ausgangspunkt ist die 
Sportstätte des Vereins in 

Heidelberg
(Andernfalls Heidelberger 

Hauptbahnhof)

zum Antrag

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/metaform/Form-Solutions/?8&releaseUserId=08221000-01-1509&releaseID=6017e7837cce444735ed1333&releaseOrganizationID=08221000-01&assistant=KFAS_HD_52_01_Antrag_Foerderung&translation=false&storable=true&consentComplete=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6017e7837cce444735ed1333%253FconsentComplete%253Dtrue&oID=08221000-01&kdnr=08221000-01
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III. Fahrtkostenzuschuss

Nutzung privater 
Kraftfahrzeuge

22ct / km
Für jede weitere Person im Fahrzeug 

zusätzlich 3ct / km

Einfach Entfernung > 200km Erw.
Zuschuss 30%

Mietwagen

Tatsächlich entstandene Kosten werden 
gefördert, wenn diese sich auch an der 

zurückgelegten Strecke orientierten

Einfach Entfernung > 200km Erw.
Zuschuss 30%

Öffentliche 
Verkehrsmittel

Tatsächlich entstandene Kosten werden 
gefördert

Einfach Entfernung >200km Erw.
Zuschuss 30%

Für Wettkämpfe von Jugendliche bis 18 Jahre 
oder Behindertensportvereine bei einer 

einfachen Entfernung von >100km
Zuschuss 75%



03 Laufender Betrieb

III. Fahrtkostenzuschuss - Beispiel
Heidelberger Fußballclub fährt mit der D-Jugend auf Pokalspiel in Freiburg

Entfernung Harbigweg 5, 69124 Heidelberg nach Breikeweg 24, 79112 Freiburg sind 184 km
Sie fahren mit 4 Privatautos. In jedem Auto sitzen 4 Personen (1 Betreuer und 3 Spieler).
Datum des Spiels: 20. Juli 2023

SPÄTESTE EINREICHUNG DES ANTRAGS: 19.Oktober 2023 (3 Monate nach Durchführung des 
Wettkampfes)

D-Jugend Spieler sind unter 18 Jahren, das bedeutet die Förderung ist ab einer Entfernung von 
über 100 km möglich
4 Personen pro 1 Fahrzeug sind 22ct+3ct+3 ct+3 ct = 31 ct / km pro Auto
184 km x 0,31€ =57,05€ pro Auto -> 228,16€ für die Hinfahrt und nochmal 228,16€ für die 
Rückfahrt
Gesamtkostenberechnung: 456,32€

Davon werden bei unter 18-jährigen 75% gefördert, was bedeutet die Stadt Heidelberg gibt hier 
einen Fahrtkostenzuschuss in Höhe von 342,24€.
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IV. Energiekosten

Nachgewiesene Stromkosten für 
Beleuchtungs- und Brunnenanlagen für 
die Bewässerung von Sportfreiflächen 

30% Zuschuss

Ausgenommen: Beleuchtungs-/ 
Brunnenanlagen, die den Strom aus dem 

Speicher von Solaranlagen beziehen

Bewässerungskosten für Sportfreiflächen

30% Zuschuss

Ausgenommen: granulatverfüllte 
Kunstrasenplätze, die über keine Einrichtung 
zur Rückhaltung von Mikroplastik verfügen

Energiekosten für Umkleide- und 
Duschräume, dir auch vom Schulsport 

genutzt werden

20€ pro qm / Jahr

Auszahlung zum 01.11.

zum Antrag

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/metaform/Form-Solutions/?11&releaseUserId=08221000-01-1509&releaseID=6017e7837cce444735ed1333&releaseOrganizationID=08221000-01&assistant=KFAS_HD_52_01_Antrag_Foerderung&translation=false&storable=true&consentComplete=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6017e7837cce444735ed1333%253FconsentComplete%253Dtrue&oID=08221000-01&kdnr=08221000-01
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IV. Energiekosten- Beispiel

1. Beispiel Bewässerung:
Kosten für die Bewässerung für den Fußballrasenplatz des Fußballclubs Heidelberg betragen für das Jahr 
2025: 2.300€ (Rechnung vom eigenen Zählerstand für die Bewässerungsanlage des Rasenplatzes).
Es handelt sich bei HFC (Heidelberger Fußballclub) um einen Rasenplatz außerdem hat der HFC keinen 
Solarspeicher.

Antrag stellen für Zuschuss Energiekosten mit Einreichung der Abrechnung.
Zuschuss bis zu 30%
Das heißt bei 2.300€ Kosten erhält der HFC einen Zuschuss von 690€.

2. Beispiel Strom:
Die Kosten für die den Strom der Flutlichtanlage des Fußballplatzes des HFC betragen für das Jahr 2025: 
1.600€ (Rechnung vom eigenen Zähler).

Antrag stellen für Zuschuss Energiekosten mit Einreichung der Abrechnung.
Zuschuss bis zu 30%
Damit erhält der HFC eine Zuschusshöhe von 480€.



Anschaffung von Computern einschließlich 
Software für Mitgliederverwaltung und 

notwendiger Peripheriegeräte (z.B. Maus, 
Tastatur, Drucker, etc.)

03 Laufender Betrieb

V. EDV-Anschaffung und Datenverarbeitungskosten

Datenverarbeitungskosten pro Mitglied
ACHTUNG: Mitglieder über 60 Jahren 
zählen nur ein Drittel.
ACHTUNG: Zuschuss nur möglich, wenn im 
gleichen Jahr keine EDV-Anschaffung 
beantragt wurde.

Zuschuss 30%
Maximal 500€ / Jahr

Zuschuss 1,50€ pro 
Mitglied bis 18 Jahre

zum Antrag EDV-Anschaffung

zum Antrag Datenverarbeitung

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/metaform/Form-Solutions/?14&releaseUserId=08221000-01-1509&releaseID=6017e7837cce444735ed1333&releaseOrganizationID=08221000-01&assistant=KFAS_HD_52_01_Antrag_Foerderung&translation=false&storable=true&consentComplete=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6017e7837cce444735ed1333%253FconsentComplete%253Dtrue&oID=08221000-01&kdnr=08221000-01
https://formulare.virtuelles-rathaus.de/metaform/Form-Solutions/?17&releaseUserId=08221000-01-1509&releaseID=6017e7837cce444735ed1333&releaseOrganizationID=08221000-01&assistant=KFAS_HD_52_01_Antrag_Foerderung&translation=false&storable=true&consentComplete=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6017e7837cce444735ed1333%253FconsentComplete%253Dtrue&oID=08221000-01&kdnr=08221000-01
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V. EDV-Anschaffung und Datenverarbeitungskosten - Beispiel
Der HFC hat 250 Mitglieder, davon sind 120 Mitglieder unter 18 Jahren, 100 Mitglieder 
zwischen 18 und 60 Jahren und 30 Mitglieder über 60 Jahren.

1. Beispiel EDV-Anschaffung
Der HFC kauft sich im Jahr 2025 zwei Laptops mit Maus und Software für die 
Mitgliederverwaltung. Hierbei entstehen Kosten in Höhe von 3.000€.

Es wird der entsprechende Antrag für die EDV-Anschaffung inkl. Rechnungen 
eingereicht.
Zuschusshöhe bis zu 30%, maximal 500€ /Jahr

30% wären in diesem Beispiel 900€. Da der Höchstzuschuss jedoch bei 500€ pro Jahr 
liegt, bekommt der HFC einen Zuschuss von 500€.

2. Beispiel Datenverarbeitung
Beim HFC entstehen im Jahr 2025 Kosten für die Datenverarbeitung in Höhe von 800€.
Der Verein stellt daraufhin den Antrag für Datenverarbeitungskosten mit den 
dazugehörigen Kostenbelegen.
Zuschusshöhe bei 1,50€ pro Mitglied bis 18 Jahre und ein Drittel für Mitglieder über 60 
Jahren.

Das bedeutet der HFC erhält von der Stadt Heidelberg 1,50€ x 120 Mitglieder U18 = 
180€
Und für die Ü 60 Mitglieder nochmal 0,50 x 10 Mitglieder (1/3 von 30) = 5€
Insgesamt ist das ein Zuschuss von 185€.
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VI. Sportstättenzuschuss für die Nutzung von nicht städtischen Anlagen

1

Vereine die 
nichtstädtische 
Sportanlagen nutzen 
erhalten einen 
pauschalen Zuschuss 
von 10€ pro Mitglied bis 
18 Jahren und für jedes 
Mitglied über 60 Jahre 
ein Drittel

2

Bei Fremdanmieten 
bekommt der Verein 
maximal die 
anfallenden Mietkosten 
erstattet

3

Erzielt ein Verein durch 
Untervermietung selbst 
Einnahmen, werden 
diese auf den 
Sportstättenzuschuss 
angerechnet

zum Antrag

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/metaform/Form-Solutions/?20&releaseUserId=08221000-01-1509&releaseID=6017e7837cce444735ed1333&releaseOrganizationID=08221000-01&assistant=KFAS_HD_52_01_Antrag_Foerderung&translation=false&storable=true&consentComplete=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6017e7837cce444735ed1333%253FconsentComplete%253Dtrue&oID=08221000-01&kdnr=08221000-01
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VI. Sportstättenzuschuss - Beispiel

Der HFC hat 250 Mitglieder, davon sind 120 Mitglieder unter 18 Jahren, 100 Mitglieder zwischen 18 und 60 
Jahren und 30 Mitglieder über 60 Jahren.
Der HFC nutzt keine städtische Sportanlage.

Aus diesem Grund beantragt er bei der Stadt den Sportstättenzuschuss.

Die Zuschusshöhe liegt bei 10€ pro Mitglied bis 18 Jahre und bei einem Drittel pro Mitglied über 60 Jahren.

Das bedeutet der HFC erhält von der Stadt Heidelberg 120 Mitglieder U18 + 10 Mitglieder Ü 60 (1/3) x 10€
= 1.300€ Gesamtzuschuss.
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VII. Pflegekosten städtischer Sportanlagen

Im Einzelfall wird die Pflege 
städtischer Sportanlagen ohne 

Sportplatzleitung, die auch 
unentgeltlich für den Schulsport 

genutzt werden durch 
Pauschzuschüsse gefördert
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VIII. Beiträge an den Badischen Sportbund Nord e.V. (BSB)

FÖRDERUNG DER 
MITGLIEDSCHAFT DER 
SPORTVEREINE IM BSB

BEITRÄGE DER MITGLIEDER 
BIS 18 JAHRE UND EIN 

DRITTEL DER MITGLIEDER 
ÜBER 60 JAHRE

MIT DEM ANTRAG 
EINZUREICHEN SIND: 

BEITRAGSFORDERUNG DES 
BSB & ONLINE 

BESTANDSMELDUNG FÜR 
DAS ANTRAGSJAHR
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VIII. Beiträge an den Badischen Sportbund Nord e.V. (BSB) 
- einzureichende Dokumente

Beitragsrechnung 2022

zum Antrag

https://formulare.virtuelles-rathaus.de/metaform/Form-Solutions/?23&releaseUserId=08221000-01-1509&releaseID=6017e7837cce444735ed1333&releaseOrganizationID=08221000-01&assistant=KFAS_HD_52_01_Antrag_Foerderung&translation=false&storable=true&consentComplete=true&fileUrl=https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fmetaform%252FForm-Solutions%252Fsid%252Fassistant%252F6017e7837cce444735ed1333%253FconsentComplete%253Dtrue&oID=08221000-01&kdnr=08221000-01
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VIII. Beiträge an den Badischen Sportbund Nord e.V. (BSB) - Beispiel

Der HFC hat 250 Mitglieder, davon sind 120 Mitglieder unter 18 Jahren, 100 Mitglieder zwischen 18 und 
60 Jahren und 30 Mitglieder über 60 Jahren.
Der HFC ist seit 2007 Mitglied beim badischen Sportbund Nord e.V. und zahlt jährlich einen Beitrag pro 
Mitglied an den Verband.
Da der HFC schon länger als 3 Jahre Mitglied ist, ist es möglich eine Förderung der Stadt Heidelberg für die 
Beiträge an den BSB zu erhalten.

Als Beitrag verlangt der BSB 1,65 € bis 14 Jahre / 3,25€ bis 18 Jahre und ab 19 Jahre 3,85 € pro Mitglied.
Da 120 Mitglieder unter 18 Jahren im HFC wird der Beitrag von diesen komplett vom 
Sportförderungsprogramm gefördert. Das bedeutet eine Förderung zwischen 198 € und 390 €  (je nach Alter 
der Jugend). Außerdem werden Mitglieder über 60 zu einem Drittel gefördert. Das bedeutet nochmals 
38,50€.

Die Stadt Heidelberg fördert somit einen Gesamtbetrag zwischen 236,50 € und 428,50 € nach Einreichung 
des zugehörigen Antrags inkl. Beitragsforderung des BSB und der Bestandsmeldung für das Antragsjahr.



IX. Sportgeräte für Ältere & Sportkleingeräte für Kinder und Jugendliche

Anschaffung von Sportgeräten 
für Ältere (ab 60 Jahre) und 

Sportkleingeräte für Kinder & 
Jugendliche

Zuschuss 30%
Max. 1.000€ / Jahr

z.B.: Anschaffung von neuen 
HulaHoop Reifen für das 

Kinderturnen

03 Laufender Betrieb



IX. Sportgeräte für Ältere & Sportkleingeräte für Kinder und Jugendliche 
- Beispiel

03 Laufender Betrieb

Der HFC kauft für die Jugend ein neues Fußballset in Höhe von 149€.
Nach dem Kauf schreibt der HFC eine E-Mail an sportamt@Heidelberg.de, die eine Bankverbindung, die 
Rechnung und die Zahlungsnachweise enthält.

Sportkleingeräte für Kinder werden mit 30% Zuschuss gefördert.
Das bedeutet in diesem Fall beträgt die Höhe der Förderung der Stadt Heidelberg 44,90€.

mailto:sportamt@Heidelberg.de


IX. Sportkleingeräte für Kinder und Jugendliche – Förderung durch die 
Sportjugend Heidelberg

Anschaffung und Reparatur 
von Sportkleingeräten & 

Kreativgeräten (z.B. Zelte, 
Flipchart) für Kinder & 

Jugendliche bis 26 Jahren

Zuschuss max. 1/3
z.B.: Anschaffung von neuen 

HulaHoop Reifen für das 
Kinderturnen

03 Laufender Betrieb

mehr Informationen

AUFGEPASST: Bei Sportgeräten, die sowohl 
Kinder und Erwachsene ab 27 Jahren nutzen, 
kann beim Antrag ein prozentualer 
Jugendnutzungsanteil angegeben werden.

https://www.sportkreis-heidelberg.de/sportjugend/zuschuesse-jugendbereich/stadtgebiet-hd-stadtjugendring-heidelberg-sjr/
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X. Nutzungsentgelte für Sporthallen
Bezuschussung der Nutzungsentgelte bei Nutzung einer Sporthalle
• Voraussetzung: Mind. 50 Mitglieder unter 18 Jahren oder 25% aller Vereinsmitglieder 

unter 18 Jahre

50% der Nettoeinnahmen, die die Stadt durch die Nutzungsentgelte 
einnimmt, werden Heidelberger Sportvereinen zur Verfügung 
gestellt, die:
• Im Vorjahr mind. 500€ Nutzungsentgelte gezahlt haben
• Im besonderen Maße Kinder-, Jugend-, oder Seniorensport fördern
• Bis 31. März des Folgejahres den entsprechenden Antrag gestellt haben

Verteilung
• Im Kinder-und Jugendsport orientiert nach Mitgliederzahlen entsprechender 

Altersgruppen
• Im Bereich Sport für Ältere oder inklusive Sportangebote erfolgt die Verteilung 

Projektbezogen
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X. Nutzungsentgelte für Sporthallen - Beispiel

Der HFC hat im Jahr 2025 für die Nutzung der städtischen Sporthallen insgesamt 1.000€ gezahlt.
Da von den 250 Mitgliedern 120 Mitglieder unter 18 Jahren sind und 30 über 60 Jahren und der Verein über 500€ 
Nutzungsentgelte im Jahr 2025 gezahlt hat, erhält der HFC auf Antrag einen Teil dieser Nutzungsentgelte zurück.
Frist für die Einreichung des Antrags ist 31.03. des Folgejahres.

Die Stadt Heidelberg rechnet je nach Nutzungsentgelte, die im Jahr 2025 insgesamt zusammenkommen sind einen Beitrag pro 
Jugendlichen aus, der an die Vereine, die Nutzungsentgelte gezahlt haben und die Voraussetzungen erfüllen, zurückgezahlt 
werden.
Im Jahr 2025 lag dieser Betrag pro Jugendlichen bei 5,30€.

Der HFC erhält somit 120 Mitglieder U18 x 5,30€ = 636€ zurück.



Zuschuss für Vereine die für 
Ihre Kindersportschule eine 

Betragsermäßigung für 
sozialschwache Familien 

haben

250€ / Kind / Jahr Nachweis HeidelbergPass

03 Laufender Betrieb

XI. Förderung der Sozialstaffelung bei Beiträgen zur 
Kindersportschule



04 
besondere Projekte



04 Besondere Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen

I. Besondere Projekte - Antragsspezifische Voraussetzungen

Subsidiaritätsprinzip
muss eingehalten werden

Eigenleistungen stehen in 
angemessenen Verhältnis 

zur beantragten 
Förderung

-> Mindestlohn ist 
einzuhalten

von großer 
Bedeutung für die 
Stadt Heidelberg

Begrenzt sich auf 
Sportarten, deren 

Spitzenverband Mitglied 
im DOSB ist 

Auch 
Aufwendungen 

städtischer 
Leistungen sind 

zuwendungsfähig

Sie müssen eigenständig 
organisiert und 

vorfinanziert werden

ACHTUNG: Einreichung 
des Antrags bis 

spätestens 3 Monate vor 
Beginn der Maßnahme
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I. Besondere Projekte - Beispiel

Der HFC veranstaltet ein überregionales / internationales Jugendfußballturnier mit 
22 Mannschaften und insgesamt 180 Teilnehmenden zwischen 8 und 10 Jahren.
Diese Veranstaltung findet schon seit 4 Jahren auf dem Sportgelände des HFC in 
Heidelberg statt.

Für dieses Projekt beantragt der HFC einen Zuschuss bei der Stadt Heidelberg inkl. 
Kostenplanung und geplanter Zeitraum spätestens 3 Monate vor Beginn des 
Turniers.

Zuschusshöhe hängt von den Kosten und der Größe des Turnieres ab.



04 Besondere Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen

I. Besondere Projekte - Keine Förderung

Repräsentationsaufgaben Kalkulatorische Kosten

Kosten für Vereins- oder 
Verbandsehrungen und -jubiläen

Maßnahmen/Projekte/Veranstaltungen 
die dem wirtschaftlichen 

Geschäftsbetrieb des Vereins 
zuzuordnen sind
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II. Bildungs- und Freizeitangebote – Förderung durch die 
Sportjugend Heidelberg

Sportjugend Heidelberg

Bildungsveranstaltungen ohne 
Übernachtung
• Programmdauer mind. 5 Stunden
• Gefördert werden Raummieten, Hilfsmittel und 

Gastreferenten

Freizeit- & Bildungsmaßnahmen mit 
Übernachtung

• mind. 6 Personen
• mind. 2 Tage, max. 21 Tage
• Höchstalter 26 mit Wohnsitz in Heidelberg
• Pro 7 Teilnehmer wird 1 Betreuer bezuschusst
• Mit einzureichen: Teilnehmerlisten mit 

Adresse& Geburtsdatum,          Belge für 
Übernachtung, Fahrt, etc.

• Zuschusshöhe: 3€ / Teilnehmer / Tag

mehr 
Informationen

https://www.sportkreis-heidelberg.de/sportjugend/zuschuesse-jugendbereich/stadtgebiet-hd-stadtjugendring-heidelberg-sjr/
https://www.sportkreis-heidelberg.de/sportjugend/zuschuesse-jugendbereich/stadtgebiet-hd-stadtjugendring-heidelberg-sjr/


05 Besondere Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen

III. Sonderzuschuss – Förderung durch den Stadtjugendring und 
HeidelbergPass

Stadtjugendring 
(Sportjugend 

HD)

Teilnahme an Bildungs- und 
Freizeitmaßnahmen

Förderung finanziell 
schwächerer Familien aus 

Heidelberg
Max. 25% des 

Teilnahmebetrags und max. 
200€

Bürgeramt 
Heidelberg

HeidelbergPass

Förderung der 
Mitgliedsbeiträgen für 

Sozial Schwächere Familienzum Antrag
mehr 
Informationen

https://www.sjr-heidelberg.de/wp-content/blogs.dir/1/files/2021/05/3-Sonderzuschuss-f%C3%BCr-finanziell-Schw%C3%A4chere-2021.pdf
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/Heidelberg_Pass.html
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/Heidelberg_Pass.html


Sportkreis Heidelberg
Elisa Itte, Vereinsservice
06221-43205-12
elisa.itte@sportkreis-hd.de

Bei Fragen

Zuschussmöglichkeiten

https://www.sportkreis-heidelberg.de/vereins-service/zuschuesse/zuschuesse-fuer-vereine-im-stadtbereich-heidelberg/

